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1. Zur Geschichte des BZ 

Der Anfang liegt zwar im Frühjahr 1978 - damals haben wir zugleich mit den Umbauarbeiten der Räume am Griesplatz 27 auch mit der Betreuung der ersten Klienten begonnen. Die Ursprünge und die vorbereitenden Aktivitäten reichen aber noch Jahre weiter zurück.

Der Einsatz aller haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in diesen ersten Jahren war enorm, der Benutzerzustrom kontinuierlich steigend und zwar so, dass wir ziemlich bald an die Grenzen unserer Leistungsgrenzen erinnert wurden, die Erfahrungen waren sehr stimulierend und lehrreich.

Drei Jahre nach Beginn der Arbeit sollte dieser Modellversuch trotz positiver Bilanz aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen und eines verbindlichen gesundheitspolitischen Auftrags beendet werden. Kraftvolle Solidaritätskundgebungen und die massive Unterstützung durch die lokale Presse verhinderten nicht nur die Schließung, sondern erhöhten auch noch den Bekanntheitsgrad des BZ und die Wertschätzung fiir unsere Arbeit.

1982 weiteten wir unseren selbst definierten und epidemiologisch gut dokumentierten Zuständigkeitsbereich vom ursprünglichen Betreuungsgebiet der Bezirke Gries und Straßgang auf das gesamte rechte Murufer von Graz aus. Um die Existenz des BZ längerfristig zu sichern, strebten wir die Übernahme der Rechtsträgerschaft durch das Land Stmk und die Angliederung an das LNKH an. Schließlich hatte das LNKH schon in den ersten Jahren den größten Teil der Ressourcen nämlich die meisten Mitarbeiterposten zur Verfügung gestellt.

Im Februar 1982 wurde in der Stmk. Landesregierung ein Beschluß gefaßt, der die Weiterführung des BZ als disloziertes Anstaltsambulatorium sicherte. Die so zustande gekommene Verbindung hat, wenn auch in geringem Ausmaß noch heute Auswirkungen auf unsere Stellung innerhalb des LNHK; eine davon ist etwa ein bestimmtes Maß an Autonomie, eine andere ist die Haltung des LNKH dem BZ gegenüber die vielleicht als Mischung aus Neugier, Beneiden, Mißtrauen, Staunen und einer ziemlichen Portion Skepsis über unsere Loyalität und Verlässlichkeit beschrieben werden kann.

Dass sich unsere Psychiatrie-Kritik nicht auf die Personen sondern immer auf die fragwürdigen Rahmenbedingungen und Strukturen bezog, war mitunter schwer zu vermitteln.

Da die detaillierte Darstellung der weiteren Entwicklung hier nicht möglich ist, überspringe ich viele Jahre und weise jetzt nur noch auf 2 markante Ereignisse hin:

Im Jänner 1986 wird das LNKH wie alle steirischen Krankenanstalten in die Rechträgerschaft der neu gegründeten Steirischen KAGes mbH übernommen; deren damalige Führungskräfte schätzen das BZ einige Jahre hindurch als - ich zitiere "nicht in ihre Produktpalette passend" - ein.

Ein letzter großer Zeitsprung:

Im Jänner 1995 wir übersiedeln aus den inzwischen völlig unzureichend und desolat gewordenen Räumen am Griesplatz in die Granatengasse. Mit dem nicht ohne langes, zähes Ringen erwirkten Ankauf dieser Räume, scheint auch eine gewisse Akzeptanz des BZ durch die KAGes-Leitung einherzugehen. Zu einer vollen Anerkennung des BZ durch unseren Rechtsträger zB durch die Errichtung eines Departements, sind wir aber noch nicht gekommen.
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2. Zur Identität des BZ

4 Merkmale, die die Identität des BZ ausmachen.

2. 1 Der Pioniergeist.

Wir sind stolz auf die Tatsache, dass wir die ersten waren, die in Österreich eine gemeindenahe Praxis entwickelt und mit der ambulanten Psychosebehandlung begonnen haben. Wir haben als erste die Integration psychotherapeutischen Denkens und Handelns in die gemeindepsychiatrischen Versorgung umgesetzt und wir haben als erste Prinzipien wie die Betreuungskontinuität, Freiwilligkeit, Datenschutz, Kostenlosigkeit, Anonymität, keine Wartezeiten für Krisenfälle etc. umgesetzt haben;

2.2
Die Teamkultur

Dass wir eine Kultur der Teamarbeit entwickelt haben, in der die MitarbeiterInnen ihre Kompetenzen entwickeln und entfalten können. Ein Team mit einer im Unterschied zur Trägerorganisation und zum Krankenhaus sehr flachen Hierarchie, das einen Arbeitsstil und ein Arbeitsklima pflegt, das es den einzelnen MitarbeiterInnen ermöglicht, ihr fachliches und persönliches Potential im Sinn der Aufgabenerfüllung zu nützen und eigenverantwortlich und gleichberechtigt einen Beitrag zur Gesamtarbeit zu leisten. Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen ist nicht nur ein Selbstzweck, sondern sie ist auch ein wesentlicher Faktor für die Qualitätssicherung der Arbeitsergebnisse. Größtmögliche Autonomie in der Ausgestaltung des je eigenen Arbeitsbereichs und -Stils und gegenseitige Anerkennung waren die zu erlernenden und sind die ständig zu kultivierenden Voraussetzungen sowohl für wirksame Teamarbeit als auch für eine echte solidarische, respektvolle Grundhaltung jedem hilfesuchenden Menschen gegenüber. Hilfreich zur Entwicklung dieser Haltung war und ist die permanente gegenseitige Unterstützung und solidarische Kritik, das gemeinsame Lernen und der lebendige Austausch mit Kollegen, ausländischen Gästen, Praktikanten, Zivildienern, ehrenamtlichen Helfern etc.

2.3 Der Umgang mit den kranken Menschen.

Zur Erläuterung des Umgangs mit Patienten wie wir ihn im BZ üben, kommen mir 2 Zitate in den Sinn, die nützliche Orientierungshilfen geworden sind:

Das erste stammt aus dem wertvollen Buch "Irren ist Menschlich"

von Klaus Dörner und Ursula Plog und lautet so:

"Jedem psychiatrischen Problem liegt zugrunde, das ein Mensch und seine Angehörigen, Gefühle von Angst, Schmerz, Verunsicherung, die ein Lebensproblem anzeigen, nicht nutzen sondern abwehren. " Das zweite Zitat ist die von Manfred Bleuler stammenden Schizophrenie-Definition,

sie lautet so:

" Nach unserem heutigen Wissen bedeutet Schizophrenie in den meisten Fällen die besondere Entwicklung, den besonderen Lebensweg eines Menschen unter besonders schwerwiegenden inneren und äußeren disharmonischen Bedingungen, welche Entwicklung einen Schwellen wert überschritten hat, nach welchem die Konfrontation der persönlichen inneren Welt mit der Realität zu schwierig und zu schmerzhaft geworden ist und aufgegeben worden ist'

Wenn wir uns auf diese Arbeitshypothesen einlassen, ergeben sich sofort praktische Konsequenzen für den Umgang mit Patienten und Angehörigen:

- dass nicht Symptombefreiung sondern das mit der Psychose leben lernen das therapeutische Ziel ist - dass nicht Angstreduktion sondern den Umgang mit der Angst lernen

- dass nicht Mitleid sondern Mitgefühl, Solidarität und Respekt heilsam und hilfreich sind

- dass in der psychosozialen Arbeit nie ein Mensch für den Anderen sondern nur für sich selbst zum Experten werden kann

- dass wir genau genommen nicht oder kaum direkt helfen können sondern nur Hilfe zur Selbsthilfe suchen und entwickeln können.

2.4 Das politische Selbstverständnis

Zur Identität des BZ gehört auch, dass wir uns zu gesundheits- und sozialpolitischen Themen zu Wort melden. Freilich haben wir einsehen gelernt, dass viele unsere Forderungen zB die nach der völligen Gleichstellung psychisch Kranker mit allen anderen kranken Menschen oder die nach einer.umfassenden Psychiatriereform nur in zähen politischen Auseinandersetzungen errungen und verwirklicht werden können. Mit "umfassender Psychiatriereform" ist eine gemeint, in der Vorsorge, Behandlung und Nachsorge integriert sind, in der ambulante und stationäre Versorgung aufeinander abgestimmt sind, in der in ausreichender Menge und Abstufung betreute Wohnmöglichkeiten, Tagesstrukturangebote und Zuverdienstmöglichkeiten eingerichtet sind und in der der gesundheitspolitische Auftrag geklärt ist.

Wir können aber auch mit Teilerfolgen und Entwicklungsschritten zufrieden sein, die wir mit unseren begrenzten Mitteln unterstützt habe. Dazu gehört Alles, was ZVll rechtlichen Besserstellung der Patienten beigetragen hat wie das Sachwaltergesetz, das Patientenanwaltsgesetz, das Unterbringungsgesetz und die Abschaffung der zentralen Geisteskrankenkartei im Innenministerium.

Weiters gehört dazu Alles, was zur Verbesserung der Situation in der stationären Versorgung beigetragen hat; die Reduktion der Bettenzahl und der Verweildauer, die Senkung der Zwangsbehandlungen und die Öffnung der meisten Stationen im LNKH.

Und dazu gehört der z T. erhebliche Ausbau ambulanter gemeindenaher Angebote in den Bezirkshauptstädten und am anderen Murufer, der ArbeitsRehaEinrichtungen in Graz , Leoben und Hartberg; die Übergangswohnungen in Graz, das Wohnheim in Zeltweg - diese Aufzählung erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aber ist damit eigentlich alles in Ordnung?

Sicher sind die Angebote in der Steiermark sind im Vergleich mit anderen Bundesländern und westlichen Industrienationen quantitativ beinahe letztrangig. 30 betreute Übergangswohnplätze auf 1,3 Einwohner sind gerade ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber das ist nicht das Schlimmste. Schlimmer ist, dass in den letzten Jahren eine sozialpolitischen Wende vollzogen wurde, die zu einer erheblichen Verschlechterung der sozialen Situation der Betroffenen geführt hat. So hat sich etwa das AMS weitgehend aus der Förderung und damit aus der Verantwortung für diese Gruppe zurückgezogen gleichzeitig wurde der Zugang zu Berufsunfähigkeitspensionen erschwert.

Eine weitere Verschlechterung besteht darin, den Menschen, die für einen begrenzten Zeitraum eine betreute Wohnmöglichkeit brauchen, die Betreuungskosten in Rechnung zu stellen; so wird eine Stabilisierung ihrer sozialen Situation verhindert. Eine andere höchst fragwürdige Maßnahme der Krankenhausverwaltung besteht darin, von Patienten, die sich auf eine Tasgesklinikbehandlung unter den von uns Fachleuten, genannten Bedingungen eingelassen haben, neuerdings und zwar rückwirkend für das Jahr 1997 SpitaIskostenbeiträge einzufordern,

Aus der Sicht der Betroffenen muss es zynisch wirken, wenn zugleich mit den schrittweisen kleinen Verbesserungen in der ambulanten Versorgung ein Kahlschlag im Sozialsystem um sich greift, der gerade psychisch kranke Menschen in höchstem Maß trifft.

